


Durchführungsplan Nr. 3

Redaktionelle Anmerkung:     Rechtskraft  21.03.1956

Erläuterungsbericht

zum Durchführungsplan für das Eckgebiet Kaarster - Gladbacher Str. (Nordecke)

Das Gebiet wird begrenzt von der Südseite der Gladbacher Str., der Kopfseite der Venloer Str., der 
Westseite der Kaarster Straße, weiterhin von den Flurstücken Flur 4 K Nr. 806/159, 802/157, Flur 3 Nr. 
534/221, 532/220 und Flur 13 B Nr. 4/5.

Träger der Maßnahme ist die Stadt Neuß. Sie erfolgt aus verkehrlichen- und städtebaulichen Gründen.
Durch die öffentliche Grünanlage wird an der gefahrvollen Ecke der Bundesstraße 7 bzw. Landstraße I.O. 
Nr. 393 eine bessere Verkehrsübersicht gewährleistet. Wiederholte Unfälle, die sich an dieser Stelle 
ereignet haben, erfordern zwingend diese Umgestaltung.

Im übrigen wird das weitere Gelände an der Kaarster Straße bzw. Gladbacher Straße dringend zur 
Erweiterung des Schulgrundstückes und eines würdigen städtebaulichen Abschlusses im Blickfeld zur 
Schule benötigt.
Die neue Bebauung soll bezüglich der Bautiefe und Dachneigung den örtlichen Gegebenheiten 
angeglichen werden.

Anlage zum Erläuterungsbericht zum Durchführungsplan für das Gebiet Kaarster Strasse/ Ecke 
Gladbacher Strasse (Nordecke).

Gemäß Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidenten vom 31. Januar 1956 Abs. d) wird den 
Erläuterungen zum Durchführungsplan folgendes ergänzend zugesetzt.

”Die Durchführung und Verwirklichung des Durchführungsplanes sollen in Verhandlung mit dem 
Betroffenen geregelt werden. Für den Fall, dass eine Regelung auf freiwilliger Grundlage nicht möglich ist, 
sollen die nachstehend aufgeführten Maßnahmen durch die Gemeinde eingeleitet werden bzw. 
angeordnet werden.

1) Abtretung der Grundflächen für den Gemeinbedarf gemäß § 16 des Aufbaugesetzes.
2) Umlegung It. §§ 17 - 34 des Aufbaugesetzes.
3) Enteignung gemäß §§ 44 - 47 des Aufbaugesetzes.
4) Ordnung der Bebauung gemäß §§ 48 - 53 des Aufbaugesetzes.“


